
Hund und PKW sind heute untrennbar
mit einander verbunden. Es begegnet
uns eine Vielzahl von PKWs, in denen
vierbeinige „Familienmitglieder“ mit-
reisen, vom Teckel bis zur Deutschen
Dogge, vom Sheltie bis zum Bobtail.
Ganz niedlich findet der Beschauer den
Anblick eines kleinen Hundes auf der
Hutablage. Dort hat der sonst so be-
nachteiligte kleine Kerl endlich mal den
Überblick, muss er doch stets von unten
nach oben schauen. Und toll anzusehen
ist auch der große Hund auf dem Rück-
sitz, der im Vorbeifahren die Insassen
des überholten PKWs betrachtet.
Was aber passiert, wenn der ungesi-
cherte vierbeinige Mitfahrer durch äu-
ßere Einflüsse, etwa durch Gebell ande-
rer Hunde, ein anderes Geräusch oder,
oder, oder... unkontrolliertes Verhalten
zeigt, z.B. auf den Schoß des Fahrers
oder in’s Lenkrad springt? – was pas-
siert bei einer Vollbremsung oder ei-
nem Unfall?
Nicht nur, dass unser Hund zu einem ge-
fährlichen Geschoss und Gefahr für die
Fahrzeuginsassen werden kann, es
kann ihn das Leben kosten. 
– Bei einem Aufprall mit nur 50 km/h

wird laut ADAC-Tests ein 20 kg wie-

gender Hund (z.B. eine mittelkräftige
Colliehündin) zu einem Geschoss von
600 kg (!!!) Durchschlagskraft. Der Be-
sitzer eines Hundes hat also eine gro-
ße Verantwortung, wenn er seinen
vierbeinigen Freund im Auto mit-
nimmt. 

Der Hund als Ladung 

vor dem Gesetz

In den §§ 22 und 23 der STVO ist das
WIE geregelt. Der Hund ist lt. STVO der
„Ladung“ zugeordnet und diese ist so
zu verstauen, „...dass sie selbst bei Voll-
bremsung oder plötzlicher Ausweich-
bewegung...“ nicht zur Gefahr werden
darf. Und unter „Sonstige Pflichten des
Fahrzeugführers“ (§ 23) heißt es, dass
Tiere (u.a.) Sicht und Gehör des Fahr-
zeugführers nicht beeinträchtigen dür-
fen.

Eine Durchführungsbestimmung gibt
es lt. ADAC für die STVO nicht, so dass
jeder Hundebesitzer für seinen Hund
verantwortungsvoll zu entscheiden
hat, wie er ihn sichert.

Es gibt für größere Rassen die Möglich-
keit der Sicherung auf dem Rücksitz des
Autos mit einem handelsüblichen Ge-
schirr, ähnlich einem Suchgeschirr, das
wie ein Sicherheitsgurt angeschnallt
werden kann. Auch stabile, vom Fach-
mann fest montierte Zwischengitter,
die den hinteren Teil des Autos abgren-
zen, sind eine gute Variante, ebenso
wie große Hundeboxen, die vom Fach-
mann im Bereich des Kofferraums mon-
tiert werden.

Kleine Hunderassen sind dagegen bes-
ser in einer Transportbox aufgehoben,
die es in vielfältiger Form und Größe zu
kaufen gibt. Die Box sollte wirklich sta-
bil sein und angeschnallt werden, um
den Hund wie auch seine Menschen
wirkungsvoll zu schützen.

Zu den geschilderten Gefahren kommt
hinzu, dass, wenn ein Hund ungesichert
im Auto mitfährt, dies bis zu 75 € und
drei Punkte in Flensburg für den Fahr-
zeugführer bedeuten kann; verursacht
er sogar einen Unfall, gibt es mit größ-
ter Wahrscheinlichkeit Probleme mit
der Autoversicherung. n
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